	
	


Einreisebestimmungen
Reisedokumente / Visum

Achtung!!!
Ab 01 September 2005 ist eine Einreise in die Ukraine (bis 90 Tage Aufenthalt) sowie zwecks Transit für Staatsbürger der Mitgliedsländer der EU, Schweiz, USA, Kanada, Andora, Vatikan, Island, Monaco, Liechtenstein, Norwegen und San Marino ohne Visum möglich.

Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise einen Reisepass oder vorläufigen Reisepass, der mindestens einen Monat über das Ende des geplanten Aufenthalts in der Ukraine hinaus gültig sein muss, ein Personalausweis genügt zur Einreise nicht ! Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr benötigen einen Kinderausweis oder alternativ einen Kinderreisepass, der in jedem Fall mit einem Lichtbild versehen sein muss. Es reicht nicht aus, wenn das Kind im elterlichen Reisepass eingetragen ist.

Deutsche Staatsangehörige können sich bis maximal 90 Tage pro Halbjahr (ab Ersteinreise) ohne Visum im Land aufhalten. Die innerhalb des halben Jahres ab Ersteinreise (Stempel der Grenzbehörde) in der Ukraine verbrachten Tage werden zusammengerechnet; die Zahl der Einreisen innerhalb des halben Jahres ist unbeschränkt.

Für die Staatsangehörige anderen Länder ist ein Visum erforderlich.

Die Einreise in die Ukraine erfolgt mit einem gültigen Visum, das bei einer konsularischen Dienststelle der Ukraine, rechtzeitig vor der Reise beantragt werden soll. Das Visum wird für jeden Reisenden einzeln ausgestellt, gilt für einen bestimmten Termin und berechtigt zur einmaligen Ein- und Ausreise in die/aus der Ukraine (außer Dauervisa). Bei kombinierten touristischen Reisen (Ukraine - Russland - Ukraine usw.) mit einer zweimaligen Einreise in die Ukraine soll also ein zweifaches Visum beantragt werden. 

Benötigte Unterlagen

-Ein Original-Reisepass (keine Passkopien, da das Visum in den Pass eingeklebt wird) oder ein Kinderausweis (unbedingt mit Lichtbild), falls das Kind nicht im Reisepass der Eltern eingetragen ist. Der Reisepass soll mindestens 3 Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein und mindestens eine freie Seite beinhalten.
Für Kinder, die nicht im Reisepass der Eltern eingetragen sind, wird eine Gebühr in 100%-iger Höhe des Visumspreises erhoben.
Achtung: Für mitreisende Kinder, die keinen eigenen Kinderausweis besitzen und älter als 4 Jahre sind, ist ein amtlich eingetragenes Lichtbild im Reisepass des Elternteils erforderlich, in dessen Visum das Kind eingetragen wird sowie ein entsprechender Vermerk im Visumantrag (Punkt 24).
-Ein in Blockschrift oder im Computer ausgefüllter und persönlich unterschriebener Visumantrag  (Antrag als Word-Datei). Alle Fragen des Visumantrages müssen richtig und vollständig beantwortet sein.
-Ein Passbild (keine Ablichtungen), Format 3x4 cm. Fotos im Profil sowie Fotos, die den Antragsteller mit Sonnenbrille oder getönter Brille zeigen, sind zu vermeiden.                                                                       –eine Einladung in Original (für Privat oder Geschäftsreise)

